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Die Prüfung des speziellen Artenschutzes ist nach §§ 44 und § 67 BNatSchG Voraussetzung 
für die naturschutzrechtliche Zulassung eines Vorhabens. Sie hat das Ziel, die artenschutz-
rechtlichen Verbotsbestände bezüglich der gemeinschaftlich geschützten Arten (alle europä-
ischen Vogelarten und Arten des Anhang IV der FFH Richtlinie), die durch das Vorhaben 
erfüllt werden können, zu ermitteln und darzustellen. 

1. RECHTLICHE GRUNDLAGEN  
Im Rahmen der speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (kurz saP) sind grundsätzlich alle 
in Bayern vorkommenden Arten der folgenden drei Gruppen zu berücksichtigen: 

• Tier- und Pflanzenarten nach den Anhängen IVa und IVb der Fauna-Flora-Habitat-
Richtlinie (FFH-RL)  

• Sämtliche wildlebende Europäische Vogelarten nach Art. 1 der Vogelschutz-Richtlinie 
(VS-RL)  

• Arten, die in einer Rechtsverordnung nach § 54 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG aufgeführt 
sind, d.h. Arten, die in ihrem Bestand gefährdet sind und für die Deutschland in ho-
hem Maße verantwortlich ist (sog. "Verantwortungsarten"). Die Regelung bezüglich 
dieser Arten ist derzeit noch nicht anwendbar, da der Bund die Arten im Rahmen ei-
ner Neufassung der Bundesartenschutzverordnung erst noch bestimmt werden muss. 
Wann diese vorgelegt werden wird, ist derzeit nicht bekannt. 

 

2. DATENGRUNDLAGEN 
- Topografische Karte  

- Artenschutzkartierung Bayern (ASK)  

- Biotopkartierung Bayern (Flachland) 

- eigene Begehungen am 14.05.2021, 31.05.2021, 23.6.2021, 17.03.2023; 21.04.2023 
und 12.5.2023 

In der Artenschutzkartierung gibt es auf der Eingriffsfläche und in der näheren Umgebung 
keine saP-relevanten Einträge.  
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3. METHODISCHES VORGEHEN 
Die grundsätzliche Vorgehensweise richtet sich nach den Verfahrenshinweisen und den 
Angaben zum Prüfungsablauf des Bayerischen Landesamtes für Umweltschutz in der Inter-
net-Arbeitshilfe, Stand 2021.  

Folgende Prüfschritte werden in der nachfolgenden Reihenfolge durchgeführt: 

Ermitteln und Darstellen der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 
i.V.m. Abs. 5 Änderung BNatSchG bezüglich der gemeinschaftsrechtlich geschützten Arten 
(alle europäischen Vogelarten, Arten des Anhangs IV FFH-Richtlinie), die durch das Vorha-
ben erfüllt werden können. 

Prüfen, ob die naturschutzfachlichen Voraussetzungen für eine Ausnahme von den Verboten 
gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG gegeben sind. 

Zunächst ist zu untersuchen, ob nachfolgende Verbotstatbestände gem. § 44 Abs. 1 
BNatSchG erfüllt sind:  

„Es ist verboten, wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie 
zu fangen, zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu ent-
nehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, wild lebende Tiere der streng geschützten Arten 
und der europäischen Vogelarten während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauer-, Überwin-
terungs- und Wanderungszeiten erheblich zu stören.  

Eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand einer 
lokalen Population einer Art verschlechtert, Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild leben-
den Tiere der besonders geschützten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen 
oder zu zerstören, wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Ent-
wicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder 
zu zerstören.“ 
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4. BESTAND UND BETROFFENHEIT DER ARTEN NACH ANHANG IV DER FFH 
RICHTLINIE 

4.1 Pflanzenarten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie 

 
Bezüglich der Pflanzenarten nach Anhang IV b) FFH-RL ergibt sich aus § 44 Abs.1, Nr. 4 
i.V.m. Abs. 5 BNatSchG für nach § 19 BNatSchG zulässige Eingriffe folgendes Verbot:  

Schädigungsverbot: Beschädigen oder Zerstören von Standorten wild lebender Pflanzen 
oder damit im Zusammenhang stehendes vermeidbares Beschädigen oder Zerstören von 
Exemplaren wild lebender Pflanzen bzw. ihrer Entwicklungsformen.  
Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die ökologische Funktion des von dem 
Eingriff oder Vorhaben betroffenen Standortes im räumlichen Zusammenhang gewahrt wird. 

Die Verbreitung der im Anhang IV FFH-Richtlinie aufgeführten Pflanzenarten liegt au-
ßerhalb des Wirkraumes des Vorhabens. Ein Vorkommen kann daher ausgeschlossen 
werden. 

 

4.2 Tierarten des Anhang IV der FFH- Richtlinie 

Bezüglich der Tierarten nach Anhang IV a) FFH-RL ergeben sich aus § 44 Abs.1, Nrn. 1 bis 
3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG für nach § 15 BNatSchG zulässige Eingriffe folgende Verbote:  

Schädigungsverbot: Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten.  
Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die ökologische Funktion der von dem 
Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusam-
menhang gewahrt wird.  
 
Tötungsverbot: Der Fang, die Verletzung oder Tötung von Tieren, die Beschädigung, Ent-
nahme oder Zerstörung ihrer Entwicklungsformen. 
 
Störungsverbot: Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, 
Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten.  
Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die Störung zu keiner Verschlechterung 
des Erhaltungszustandes der lokalen Population führt. 

In der Artenschutzkartierung liegen keine SaP-relevanten Eintragungen vor. 

Die Verbreitung der im Anhang IV FFH-Richtlinie aufgeführten Tierarten liegt außer-
halb des Wirkraumes des Vorhabens oder sie finden dort keinen geeigneten Lebens-
raum. Ein Vorkommen kann daher ausgeschlossen werden. 
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5. BESTAND UND BETROFFENHEIT EUROPÄISCHER VOGELARTEN NACH ART. 1 
DER VOGELSCHUTZRICHTLINIE 

Bezüglich der Europäischen Vogelarten nach VRL ergeben sich aus § 44 Abs.1, Nrn. 1 bis 3 
i.V.m. Abs. 5 BNatSchG für nach § 15 BNatSchG zulässige Eingriffe folgende Verbote:  

Schädigungsverbot: Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten.  
Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die ökologische Funktion der von dem 
Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusam-
menhang gewahrt wird.  
 
Tötungsverbot Der Fang, die Verletzung oder Tötung von Vögeln, die Beschädigung, Ent-
nahme oder Zerstörung ihrer Entwicklungsformen. 

 
Störungsverbot: Erhebliches Stören von Vögeln während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, 
Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten.  
Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die Störung zu keiner Verschlechterung 
des Erhaltungszustandes der lokalen Population führt. 
 
 
Bei den Kartierungen wurden nur Ubiquisten wie u.a. Amsel, Grünfink und Feldsperling au-
ßerhalb des Geltungsbereiches, im Bereich der Hecken und Säume im Umfeld der beste-
henden PV Anlage, sowie Turmfalke und Bussard im Jagdflug festgestellt.  

Brütende Feldlerchen, deren Hauptbrutzeit in Bayern gemäß des Brutzeitdiagramms des LfU 
zwischen Mitte Mai bis Juni liegt, wurden nicht angetroffen.  

Hierfür sind neben der Bewirtschaftungsintensität vor allem die Störungen durch Autobahn, 
parallele und querende Flurwege, eine angrenzende Gemeindeverbindungsstraße, sowie die 
zahlreichen parallel südlich des Geltungsbereichs verlaufenden Hochspannungsleitungen 
und die südwestlich bestehenden Windkraftanlagen verantwortlich zu machen. 
 

6. BESTAND UND BETROFFENHEIT WEITERER STRENG GESCHÜTZTER ARTEN, 
Tier- und Pflanzenarten (nach BNatSchG streng geschützte Arten) 

Streng geschützte Tierarten, die nicht gleichzeitig nach Anhang IV der FFH-Richtlinie oder 
gem. Art. 1 Vogelschutzrichtlinie geschützt sind, sind im Umfeld des UG nicht verbreitet oder 
finden dort keinen Lebensraum. 
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7. MAßNAHMEN ZUR VERMEIDUNG 
Folgende Vorkehrungen zur Vermeidung werden durchgeführt, um Gefährdungen von Tier- 
und Pflanzenarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie und von Vogelarten zu vermeiden 
oder zu mindern. Die Ermittlung der Verbotstatbestände gem. § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 
BNatSchG erfolgt unter Berücksichtigung folgender Vorkehrungen: 

• Die Baumaßnahmen (Erdbauarbeiten) sind entweder außerhalb der Brutzeit von Vo-
gelarten zwischen Anfang September und Anfang März durchzuführen oder ganzjäh-
rig, sofern durch anderweitige Maßnahmen (durch fachkundige Personen begleitete 
geeignete Vergrämungsmaßnahmen (z.B. Anlage und Unterhalt einer Schwarzbra-
che)) bis zum Baubeginn sichergestellt wird, dass artenschutzrechtliche Verbotstat-
bestände im Sinne des § 44 BNatSchG nicht erfüllt werden. 

 

8. MAßNAHMEN ZUR SICHERUNG DER KONTINUIERLICHEN ÖKOLOGISCHEN 
FUNKTIONALITÄT (VORGEZOGENE AUSGLEICHSMAßNAHMEN I.S.V. § 44 
ABS. 5 BNATSCHG) 

Es sind keine Maßnahmen vorgesehen. 
 

9. ZUSAMMENFASSUNG 
Die Prüfung hat ergeben, dass durch das Vorhaben keine Verbotstatbestände gem. 
§ 44 Abs. 1 BNatSchG und auch keine Verbotstatbestände der FFH- und/oder Vogel-
schutzrichtlinie der EU erfüllt sind. 
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